
Stand 14.11.2025 

 

 
BAföG-FAQ – Einfach erklärt //  
Hinweis: Diese Informationen wurden von der Schulsozialarbeit zusammengetragen.  
Individuelle Fälle können abweichen – das zuständige BAföG-Amt entscheidet verbindlich. 

1. Grundsätzliches zum BAföG 
➢ Was ist BAföG und wer kann es bekommen? 

• BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) ist eine staatliche Unterstützung für 
Schüler*innen und Studierende. 

➢ Wer kann BAföG bekommen? 

• Schüler*innen an Berufsfach- oder Fachschulen, wenn es sich um eine förderfähige 
schulische Ausbildung handelt. 

• Ergänzung des BAföG-Amtes: Anspruch besteht, wenn dem Auszubildenden, die für 
seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur 
Verfügung stehen. 

➢ Arten von BAföG: 

• Schüler-BAföG: schulische Ausbildung (z.B. Sozialassistent*innen) → keine Rückzahlung 

• Studierenden-BAföG: Studium/Akademie → teilweise Rückzahlung 

• Aufstiegs-BAföG (AFBG): berufliche Fortbildungen (z.B. Erzieher*innen) → teilweise 
Rückzahlung 

 
2. Förderfähigkeit & Ausbildungsvergütung 

➢ Wann gibt es BAföG? 

• Förderfähig: schulische Ausbildungen, auch mit kleiner Vergütung 

• Nicht förderfähig: betriebliche Ausbildungen mit hoher Vergütung → ggf. 
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)  

• Ergänzung des BAföG-Amtes: Vergütete schulische Ausbildungen werden oft 
angerechnet, deshalb kann das BAföG sinken oder entfallen. 

Beispiel: Pflegefachfrau/-mann → schulisch, aber vergütet → meist kein BAföG 
Tipp: Ob deine Ausbildung schulisch oder betrieblich ist, prüfe im Portal Berufenet  
     der Arbeitsagentur. 

3. Antrag & Finanzen 
➢ Wo beantragen? 

• Zuständiges BAföG-Amt (Wohnsitz der Eltern). Hilfe: BAföG Digital 
➢ Wenn Eltern nicht mitwirken 

• Wenn deine Eltern keine Unterlagen einreichen oder keinen Unterhalt zahlen, kannst 
du Vorausleistung (§ 36 BAföG) beantragen. 

• Ergänzung des BAföG-Amtes: Eine Prüfung durch das Amt ist auch ohne Antrag möglich. 
Der § 36-Antrag ist besonders relevant, wenn das Einkommen eines Elternteils 
angerechnet wird, dieser aber nicht zahlt. Das Amt kann dann selbst prüfen und 
Unterlagen anfordern, sodass keine unnötige Zeit verloren geht. 

➢ Nebenjob:  

• Bis 556 €/Monat (Stand 2025) anrechnungsfrei; darüber wird das BAföG reduziert. 
➢ Geschwister & Einkommen der Eltern:  

• Freibeträge hängen von Familiensituation und Anzahl der Geschwister ab. 
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4. BAföG im Ausbildungsverlauf 
➢ Ferien:  

• BAföG wird auch in Ferien gezahlt. 
➢ Zwischen zwei Ausbildungen: 

• Kein Anspruch, außer die nächste Ausbildung schließt direkt an. 
➢ Praktikum: 

• Pflichtpraktikum mit Vergütung → Einkommen wird angerechnet 

• Abschlusspraktikum z.B. bei Erzieher*innen nur förderfähig, wenn es zwischen 
Unterrichtsblöcken liegt 

➢ Vollzeitausbildung & 70%-Regel 
Eine Vollzeitausbildung liegt in der Regel vor, wenn: 

• an vier Werktagen pro Woche 

• mindestens 25 Unterrichtsstunden stattfinden 

• Mindestens 70 % der Unterrichtswochen müssen mit der vollen Stundenzahl 
stattfinden. 

• Ferienwochen (≥2 Ferientage) werden nicht mitgerechnet. 
Ergänzung des BAföG-Amtes: Bei Aufstiegs-BAföG (AFBG) gibt es keine 
Sonderregelungen – auch wenn ein einzelner Unterrichtstag fehlt, zählt er nicht. 

 
5. Rückzahlung & zweite Ausbildung 

➢ Rückzahlung: 

• Schüler-BAföG → keine Rückzahlung 
Ergänzung des BAföG-Amtes: Auch bei Abbruch oder Nichtbestehen keine 
Rückzahlung, allerdings erfolgt eine Überprüfung unentschuldigter Fehltage bis zum 
Abbruch, wodurch Rückforderungen entstehen können. 

• Aufstiegs-BAföG → Darlehensanteil teilweise zurückzahlen; bei bestandener Prüfung 
wird die Hälfte erlassen 

➢ Zweite Ausbildung:  

• Nur förderfähig, wenn sie direkt aufbaut oder ein wichtiger Grund vorliegt (§ 7 
BAföG). 

➢ Weitere Leistungen:  

• BAföG schließt Wohngeld/BAB meist aus; Wohngeld gibt es nur, wenn BAföG 
abgelehnt wird. 
 

6. Kontakt & Unterstützung 
➢ BAföG-Hotline: 0800 – 223 63 41 (kostenfrei) 
➢ Vermögen: bis 15.000 € (<30 Jahre), 45.000 € (≥30 Jahre) Freibetrag; alles darüber wird 

angerechnet 
➢ Hilfe & Infos: Schulsozialarbeit, zuständiges BAföG-Amt, BAföG Digital (www.bafoeg-

digital.de) 

 

http://www.bafoeg-digital.de/
http://www.bafoeg-digital.de/

